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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3037/90 DES RATES

vom 9. Oktober 1990

betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen
Gemeinschaft

schaftsorgane Wirtschaftszweigsystematiken verwenden,
die direkt mit der „International Standard Industrial Classi­
fication" ( ISIC) der Vereinten Nationen in Verbindung
stehen .

Die Verwendung der Systematik der Wirtschaftszweige der
Gemeinschaft erfordert , daß die Kommission bei allen
Fragen der Anwendung dieser Verordnung von dem durch
den Beschluß 89 / 382 /EWG, Euratom (4 ) eingesetzten Aus­
schuß für das Statistische Programm unterstützt wird,
namentlich in bezug auf die Auslegung dieser Systematik ,
kleinere Änderungen daran, die Abfassung und Aktualisie­
rung der dazugehörigen Erläuterungen, die Erstellung von
Leitlinien für die Klassifizierung statistischer Einheiten
gemäß der Systematik .

Es ist unerläßlich , daß der Inhalt der statistischen Systematik
der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften
in allen Mitgliedstaaten einheitlich interpretiert wird .

Die Ausarbeitung einer neuen Systematik macht eine Über­
gängszeit erforderlich —

DER RAT- DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission (*),

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus­
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes der Gemeinschaft
setzt statistische Normen voraus , die für die Erhebung,
Übermittlung und Veröffentlichung nationaler und gemein­
schaftlicher statistischer Daten anwendbar sind , damit die
Unternehmen , Finanzierungsinstitutionen, Behörden und
alle sonstigen Marktteilnehmer im Binnenmarkt zuverlässige
und vergleichbare statistische Daten erhalten .

Derartige Informationen sind für die Unternehmen zur
Beurteilung ihrer Wettbewerbsfähigkeit notwendig und die­
nen den Gemeinschaftsorganen zur Verhinderung vonWett­
bewerbsverzerrungen .

Nur wenn die Mitgliedstaaten mit der gemeinschaftlichen
Systematik verknüpfte Wirtschaftszweigsystematiken ver­
wenden , werden integrierte statistische Informationen mit
der für die Verwaltung des Binnenmarktes erforderlichen
Zuverlässigkeit , Schnelligkeit, Flexibilität und Gliederungs­
stufe geliefert werden können .

Dabei ist vorzusehen , daß die Mitgliedstaaten — ausgehend
von den Positionen der statistischen Systematik der Wirt­
schaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften ent­
sprechend den einzelstaatlichen Erfordernissen in ihre natio­
nalen Systematiken Untergliederungen einfügen können.

Um der internationalen Vergleichbarkeit der Wirtschaftssta­
tistiken willen müssen die Mitgliedstaaten und die Gemein­

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

( 1 ) Ziel dieser Verordnung ist es , eine gemeinsame stati­
stische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäi­
schen Gemeinschaft aufzustellen , um die Vergleichbarkeit
zwischen den nationalen und den gemeinschaftlichen Syste­
matiken und damit zwischen den nationalen und den gemein­
schaftlichen Statistiken zu gewährleisten .

(2) Diese Verordnung gilt ausschließlich für die Verwen­
dung von Systematiken zu statistischen Zwecken .

(3 ) Diese Verordnung als solche beinhaltet für die Mit­
gliedstaaten keine Verpflichtung, Daten zu erheben, zu
veröffentlichen oder zu liefern , und betrifft keine Verpflich­
tung, bei Erhebungen und statistischen Analysen eine
bestimmte Gliederungsstufe oder einen bestimmten Typ
statistischer Einheiten zu verwenden.

(«) ABl . Nr. C 58 vom 8 . 3 . 1990, S. 25 .
( 2 ) ABl . Nr. C 175 vom 16 . 7. 1990 , S. 84 , und Beschluß vom 12 .
September 1990 (noch nicht im Amtsblatt veröffendicht).

( 3 ) ABl . Nr. C 182 vom 23 . 7 . 1990, S. 1 . (♦) ABl . Nr. L 181 vom 28 . 6 . 1989 , S. 47 .
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Artikel 4

Neben den in Artikel 3 festgelegten Bestimmungen kann
ein Mitgliedstaat , falls bestimmte Positionen der NACE
Rev. 1 mit der nationalen Wirtschaftsstruktur nicht verein­
bar sind, von der Kommission die Genehmigung erhalten, in
einem bestimmten Bereich die NACE Rev. 1 auf einer
spezifischen Ebene zusammenzufassen .

Um eine solche Genehmigung zu erhalten , muß der betref­
fende Mitgliedstaat der Kommission alle für die Prüfung
seines Antrags erforderlichen Informationen zur Verfügung
stellen .

Ungeachtet des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a ) ist es dem
Mitgliedstaat indessen nicht aufgrund dieser Genehmigung
gestattet , die zusammengefaßte Position abweichend von der
NACE Rev. 1 zu untergliedern .

Die Kommission überprüft zusammen mit dem betreffenden
Mitgliedstaat regelmäßig die Anwendung dieser Bestimmun­
gen, um festzustellen , ob sie noch berechtigt sind .

Artikel 2

( 1 ) Es wird eine gemeinsame Grundlage für statistische
Systematiken der Wirtschaftszweige in den Europäischen
Gemeinschaften — im folgenden „NACE Rev. 1 " genannt —
eingeführt . NACE Rev. 1 setzt sich zusammen aus:

— einer ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabe­
tischen Code identifiziert sind (Abschnitte),

— einer Zwischenstufe, deren Positionen mit einem doppel­
ten alphabetischen Code identifiziert sind (Unterab­
schnitte),

— einer zweiten Ebene, deren Positionen mit einem zwei­
stelligen numerischen Code identifiziert sind (Abteilun­
gen),

— einer dritten Ebene, deren Positionen mit einem dreistel­
ligen numerischen Code identifiziert sind (Gruppen),

— einer vierten Ebene, deren Positionen mit einem vierstel­
ligen numerischen Code identifiziert sind (Klassen).

(2) Die NACE Rev. 1 ist dieser Verordnung als Anhang
beigefügt.

Artikel 5

Die Kommission trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um
die Durchführung und Verwaltung der NACE Rev. 1 zu
gewährleisten .

Artikel 6

Die Kommission trifft auf Antrag eines Mitgliedstaats oder
von sich aus nach Anhörung des in Artikel 7 genannten
Ausschusses die Maßnahmen, die erforderlich sind , um eine
einheitliche Anwendung der NACE Rev. 1 sicherzustellen .

Artikel 7

Die Kommission wird von dem Ausschuß für das Statistische
Programm (im folgenden „Ausschuß* genannt) unterstützt ,
der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt
und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz
führt .

Artikel 3

( 1 ) Die Dienststellen der Kommission setzten die NACE
Rev. 1 für alle Statistiken über die Wirtschaftszweige ein .

(2) Die Statistiken der Mitgliedstaaten über die Wirt­
schaftszweige werden unter Verwendung der NACE Rev. 1
oder einer davon abgeleiteten nationalen Wirtschaftszweig­
systematik erstellt , für die folgendes gilt:

a) Die nationalen Wirtschaftszweigsystematiken umfassen
Ebenen , die denen der NACE Rev. 1 insofern entspre­
chen , als sich jede der Ebenen entweder aus den gleichen
Positionen wie die entsprechende Ebene der NACE
Rev. 1 oder aus Positionen, die eine genaue Zerlegung
der jeweiligen Ebene darstellen , zusammensetzt .

b ) Darüber hinaus können zusätzliche Ebenen eingefügt
werden .

c) Jede der Ebenen, mit Ausnahme der höchsten , läßt sich
genau in die nächsthöhere Ebene der NACE Rev. 1
einpassen .

d) Es darf eine abweichende Codierung verwendet wer­
den .

(3 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die
Textentwürfe zur Festlegung oderÄnderung ihrer nationalen
Systematik vor ihrer Veröffentlichung zwecks Billigung. Die
Kommission überprüft die Übereinstimmung dieser Textent­
würfe mit Absatz 2 . Die von ihr gebilligte nationale Syste­
matik wird zur Information an die anderen Mitgliedstaaten
weitergeleitet . In der Veröffendichung der Mitgliedstaaten
ist die Korrespondenztabelle zwischen nationaler Systematik
und der NACE Rev. 1 enthalten.

(4) Die Mitgliedstaaten , die eine von der NACE Rev. 1
abgeleitete nationale Systematik verwenden möchten, verab­
schieden so rasch wie möglich, spätestens jedoch am 31 . De­
zember 1992, die für die Erstellung einer nationalen Syste­
matik gemäß diesem Artikel erforderlichen Maßnahmen .

Artikel 8

Der Ausschuß kann alle die Anwendung der NACE Rev. 1
betreffenden Fragen, die ihm der Vorsitzende von sich aus
oder auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats unter­
breitet und die die Anwendung dieser Verordnung, insbeson­
dere in bezug auf die nachstehenden Bereiche, zum Gegen­
stand haben, prüfen :

a ) Auslegung der NACE Rev. 1 ;
b) kleinere Änderungen der NACE Rev.l

— zurAnpassung an die technologische oder wirtschaft­
liche Entwicklung,

— zur Angleichung und Verdeutlichung der Texte ,
— aufgrund von Änderungen anderer Wirtschafts­
zweigsystematiken , insbesondere der ISIC Rev. 3 ;
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schaftszweigen enthalten, werden mit Hilfe der NACE
Rev. 1 oder einer davon abgeleiteten Systematik gemäß
Artikel 3 erstellt .

(2 ) DieMitgliedstaaten verwenden die NACE Rev. 1 , um
der Kommission die nach dem 1 . Januar 1993 erhobenen,
nach Wirtschaftszweigen klassifizierten Statistiken zu über­
mitteln .

- Artikel 11

( 1 ) Es ist eine Übergangszeit vorgesehen , die am 1 . Ja­
nuar 1993 beginnt und am 31 . Dezember 1994 endet .
Während dieses Zeitraums kann die Kommission für nach
dem 1 . Januar 1993 erhobene Daten einem Mitgliedstaat die
(Genehmigung erteilen , aus ordnungsgemäß belegten techni­
schen oder operationellen Gründen eine andere Systematik
als die in Artikel 3 vorgesehene zu verwenden .

(2 ) Die Kommission kann die Übergangszeit auf Antrag
eines Mitgliedstaats verlängern .

c) Vorbereitung und Koordinierung der Arbeiten zur Revi­
sion der NACE Rev. 1 ;

d) Ausarbeitung und Aktualisierung der Erläuterungen zur
NACE Rev. 1 ; ,

e) Erstellung von Leitlinien für die Klassifizierung der
statistischen Einheiten gemäß der NACE Rev. 1 ;

f) Prüfung der Probleme, die sich im Zusammenhang mit
der Anwendung der NACE Rev. 1 in den Wirtschafts­
zweigsystematiken der Mitgliedstaaten ergeben;

g) Beratungen mit dem Ziel , gegebenenfalls einen gemein­
samen Standpunkt hinsichtlich der Arbeiten der interna­
tionalen Organisationen im Bereich der Wirtschafts­
zweigsystematiken , insbesondere der Systematik ISIC
und ihrer Erläuterungen , auszuarbeiten .

Die unter den Buchstaben a) bis^g) aufgeführten Maßnahmen
werden nach dem Verfahren des Artikels 9 festgelegt .

Artikel 9

( 1 ) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Aus­
schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der
Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf
innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berück­
sichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage festset­
zen kann . Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abge­
geben, die in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages für die
Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu
fassenden Beschlüsse vorgesehen ist . Bei der Abstimmung im
Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitglied­
staaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen. Der
Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil .

(2) Die Kommission erläßt die Maßnahmen, die unmit­
telbar gelten . Stimmen sie jedoch mit der Stellungnahme des
Ausschusses nicht überein , so werden diese Maßnahmen
sofort von der Kommission dem Ratmitgeteilt . In diesem Fall
verschiebt die Kommission die Durchführung der von ihr
beschlossenen Maßnahmen um dreiMonate, vom Zeitpunkt
dieser Mitteilung an gerechnet.

( 3 ) Der Rat kann innerhalb des in Absatz 2 genannten
Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit einen abweichenden
Beschluß fassen .

Artikel 12

( 1 ) Werden die Daten im Sinne des Artikels 11 der
Kommission übermittelt , so bemühen sich die Mitgliedstaa­
ten auf Ersuchen der Kommission um eine Übermittlung in
einer an die NACE Rev . 1 angepaßten Form.

(2 ) Die Mitgliedstaaten liefern der Kommission (Euro­
stat) die notwendigen Informationen zu den Korrespondenz­
tabellen, die für die Erstellung dieser Daten verwendet
wurden. Diese Korrespondenztabellen werden von der Kom­
mission veröffentlicht .

Artikel 13

Die Kommission veröffentlicht die Korrespondenztabelle für
die derzeitige NACE und die NACE Rev . 1 innerhalb von
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

Artikel 10

( 1 ) Die nach dem 1 . Januar 1 993 von denMitgliedstaaten
erhobenen Statistiken, die eine Klassifikation nach Wirt­

Artikel 14

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein­
schaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 9 . Oktober 1990.

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. ROMITA
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ANHANG

NACE REV. 1

Abteilung - Gruppe Klasse Bezeichnung ISIC Rcv , 3

ABSCHNITT A LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

01 LANDWIRTSCHAFT, GEWERBLICHE JAGD

01.1 Pflanzenbau 011

01.11

01.12

01.13

Ackerbau

Gartenbau

Dauerkulturbau

0111

0112

0113

01.2 Tierhaltung 012

01.21

01.22

01.23

01.24

01.25

Haltung von Rindern
Haltung von Schafen , Ziegen, Pferden und Eseln
Haltung von Schweinen
Haltung von Geflügel
Sonstige Tierhaltung

0121 x

0121 x

0122 x

0122 x

0122 x

01.3 Gemischte Landwirtschaft 013

01.30 Gemischte Landwirtschaft 0130

01.4 Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen 014

01.41

01.42

Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen im Pflanzenbau
Erbringung von landwirtschafdichen Dienstleistungen in der Tierhaltung
(ohne Veterinärwesen )

0140 x

0140 x

01.5 Gewerbliche Jagd 015

01.50 Gewerbliche Jagd 0150

02 FORSTWIRTSCHAFT

02.0 Forstwirtschaft 020

02.01

02.02

Forstwirtschaft (ohne Erbringung von forstwirtschafdichen Dienstleistun­
gen )
Erbringung von forstwirtschafdichen Diensdeistungen

ABSCHNITT B FISCHEREI UND FISCHZUCHT

0200 x

0200 x

05 FISCHEREI UND FISCHZUCHT

05.0 Fischerei und Fischzucht 050

05.01

05.02

05.03

Fischerei

Teichwirtschaft und Fischzucht

Erbringung von fischwirtschaftlichen Dienstleistungen

0500 x

0500 x

0500 x
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Abteilung Gruppe Klasse Bezeichnung ISIC Rev. 3

ABSCHNITT C BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN
UND ERDEN

UNTERABSCHNITT CA KOHLENBERGBAU, TORFGEWIN­
NUNG, GEWINNUNGVONERDÖLUND
ERDGAS, BERGBAU AUF SPALT- UND
BRUTSTOFFHALTIGE ERZE

10 || KOHLENBERGBAU, TORFGEWINNUNG

10.1

10.10

Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung
Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung

101

1010

10.2

10.20

Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung
Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung

102

1020

10.3

10.30

Torfgewinnung und -Veredlung
Torfgewinnung und -Veredlung

103

1030

11 GEWINNUNG VON ERDÖL UND ERDGAS, ERBRINGUNG DAMIT
VERBUNDENER DIENSTLEISTUNGEN

11.1

11.11

11.12

11.13

Gewinnung von Erdöl und Erdgas
Gewinnung von Erdöl
Gewinnung von Erdgas
Gewinnung von bituminösen Schiefern und Sanden

111

1110 x

1110 x

1110 x

11.2

11.20

Erbringung von Dienstleistungen bei der Gewinnung von Erdöl und
Erdgas
Erbringung von Dienstleistungen bei der Gewinnung von Erdöl und
Erdgas

112

1120

12
*

BERGBAU AUF SPALT- UND BRUTSTOFFHALTIGE ERZE

12.0

12.00

Bergbau auf Spalt- und brutstoffhaltige Erze
Bergbau auf Spalt- und brutstoffhaltige Erze

UNTERABSCHNITT CB ERZBERGBAU, GEWINNUNGVONSTEI­
NEN UND ERDEN, SONSTIGER BERG­
BAU

120

1200

13 ERZBERGBAU

I 13.1

13.10

Eisenerzbergbau
Eisenerzbergbau

131

1310

13.2

13.20

NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf spalt- und brutstoffhaltige
Erze)

NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf spalt- und brutstoffhaltige
Erze)

132

1320

14 GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN, SONSTIGER BERG­
BAU

14.1

14.11

14.12

14.13

Gewinnung von Natursteinen
Gewinnung von Natursteinen a. n. g.
Gewinnung von Kalkstein , Gips und Kreide
Gewinnung von Schiefer

141 x

1410 x

1410 x

1410 x

14.2

14.21

14.22

Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin
Betrieb von Kies und Sand

Gewinnung von Ton und Kaolin

141 x

1410 x

1410 x
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Abteilung Gruppe Klasse Bezeichnung ISIC Rev. 3

14.3 Bergbau auf chemische und Düngemittelmineralien 142 x

14.30 Bergbau auf chemische und Düngemittelmineralien 1421

14.4 Gewinnung von Salz 142 x

\ 14.40 Gewinnung von Salz 1422

14.5 \ Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. , sonstiger Bergbau 142 x

14.50 Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. , sonstiger Bergbau 1429

ABSCHNITT D VERARBEITENDES GEWERBE

UNTERABSCHNITT DA ERNÄHRUNGSGEWERBE UND TABAK­

I VERARBEITUNG

15 I ERNÄHRUNGSGEWERBE

15.1 Schlachten und Fleischverarbeitung 151 x

15.11 Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel) 1511 x

II 15.12 Schlachten von Geflügel 1511 x

15.13 Fleischverarbeitung 1511 x

15.2 \ Fischverarbeitung 151 x

|| 15.20 Fischverarbeitung 1512

15.3 \ Obst- und Gemüseverarbeitung 151 x

l 15.31 Verarbeitung von Kartoffeln 1513 x

II 15.32 Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften 1513 x

II 15.33 Verarbeitung von Obst und Gemüse a. n. g. 1513 x

15.4 Herstellung von Speiseöl , Margarine u. ä. Nahrungsfetten 151 x

Il 15.41 Gewinnung von Rohölen und -fetten 1514 x

II 15.42 Ölmühlen und Ölraffinerien 1514 x

II 15.43 Herstellung von Margarine u. ä . Nahrungsfetten 1514 x

15.5 Milchverarbeitung 152

II 15.51 Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) 1520 x

II 15.52 Herstellung von Speiseeis 1520 x

15.6 I Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen 153 x

Il 15.61 Mahl- und Schälmühlen 1531

15.62 Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen 1532

15.7 I Herstellung von Futtermitteln 153 x

Il 15.71 Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere 1533 x

Il 15.72 Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere 1533 x

15.8 I Sonstige Ernährungsgewerbe (ohne Getränkeherstellung) 154

Il 15.81 Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren) 1541 x

Il 15.82 Herstellung von Dauerbackwaren 1541 x

Il 15.83 Zuckerindustrie 1542

Il 15.84 Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) 1543

II 15.85 Herstellung von Teigwaren 1544

I II 15.86 Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffeemitteln 1549 x

II 15.87 Herstellung von Würzen und Soßen 1549 x

l 15.88 Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln 1549'x

li 15.89 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln (ohne Getränke) 1549 x
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Abteilung Gruppe Klasse Bezeichnung ISIC Rev. 3

15.9 Getränkeherstellung 155

\ 15.91 Herstellung von Spirituosen 1551 x

I 15.92 Alkoholbrennerei 1551 x
15.93 Herstellung und Verarbeitung von Traubenwein 1552 x

\ 15.94 Herstellung von Obst- und Fruchtwein 1552 x

l 15.95 Herstellung von sonstigen weinähnlichen Getränken 1552 x

\ 15.96 Brauerei 1553 x

J \ 15.97 Mälzerei 1553 x

1 I 15.98 Mineralbrunnen , Herstellung von Erfrischungsgetränken 1554 x

I 15.99 Herstellung von sonstigen alkoholfreien Getränken 1554 x

16 I TABAKVERARBEITUNG

16.0 l Tabakverarbeitung 160

16.00 Tabakverarbeitung 1600

I UNTERABSCHNITT DB TEXTIL- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE

17 I TEXTILGEWERBE l
17.1 l Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei 171 x

\ 17.11 Baumwollaufbereitung und -Spinnerei 1711 x

I 17.12 Wollaufbereitung und Streichgarnspinnerei 1711 x
* 17.13 Wollaufbereitung und Kammgarnspinnerei 1711 x

17.14 Flachsaufbereitung und -Spinnerei 1711 x

\ 17.15 Zwirnen und Texturieren von Filamentgarnen , Seidenaufbereitung und
l Illl -Spinnerei 1711 x

l 17.16 Nähgarnfertigung 1711 x

I 17.17 Sonstige Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei 1711 x

17.2 Weberei 171 x

17.21 Baumwollweberei 1711 x

\ 17.22 Streichgarnweberei . 1711 x

\ 17.23 Kammgarnweberei 1711 x

17.24 Seiden- und Filamentgarnweberei 1711 x

17.25 Sonstige Weberei 1711 x

l 17.3 1 Textilveredlung 171 x

17.30 TextilVeredlung
* 1

1712

17.4 I Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung) 172 x

17.40 Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung) 1721

17.5 I Sonstiges Textilgewerbe (ohne Herstellung von Maschenware) 172 x

17.51 Herstellung von Teppichen 1722

1 17.52 Herstellung von Seilerwaren 1723

I 17.53 Herstellung von Vliesstoffen und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) 1729 x

17.54 Textilgewerbe a. n. g. 1729 x

17.6 I Herstellung' von gewirktem und gestricktem Stoff 173 x

17.60 Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff 1730 x

17.7 I Herstellung von gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen 173 x

17.71 Herstellung von Strumpfwaren 1730 x

17.72 Herstellung von Pullovern, Strickjacken u. ä. 1730 x
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Abteilung Gruppe Klasse Bezeichnung ISIC Rev. 3

\ 17.73 Herstellung von gewirkter und gestrickter Oberbekleidung 1730 x

17.74 Herstellung von gewirkter und gestrickter Unterbekleidung 1730 x

17.75 Herstellung von sonstigen gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen 1730 x

18 • BEKLEIDUNGSGEWERBE

18.1 Herstellung von Lederbekleidung 180 x

18.10 Herstellung von Lederbekleidung /1810 x

18.2 Herstellung von Bekleidung (ohne Lederbekleidung, Wirk- und
Strickwaren) 181 x

18.21 Herstellung von Arbeits- und Berufskleidung 1810 x

18.22 Herstellung von sonstiger Oberbekleidung 1810 x

18.23 Herstellung von Wäsche 1810 x

18.24 Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör 1810 x

18.3 Zurichtung und Färben von Fellen, Herstellung von Pelzwaren 182

18.30 Zurichtung und Färben von Fellen , Herstellung von Pelzwaren

UNTERABSCHNITT DC LEDERGEWERBE

1820

19 LEDERGEWERBE

19.1 Ledererzeugung 191 x

19.10 Ledererzeugung 1911

19.2 I Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung und Schuhen) 191 x

\ 19.20 Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung und Schuhen) 1912

19.3
t

Herstellung von Schuhen 192

19.30 Herstellung von Schuhen

UNTERABSCHNITT DD HOLZGEWERBE (OHNE HERSTEL­
LUNG VON MÖBELN)

1920

20
,

HOLZGEWERBE (OHNE HERSTELLUNG VON MÖBELN)

20.1 Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke 201

20.10 Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke 2010

20.2 Furnier-, Sperrholz-, Holzspanplatten-, Schichtstoffplatten- und Holzfaser­
plattenwerke 202 x

20.20 Furnier-, Sperrholz-, Holzspanplatten-, Schichtstoffplatten- und Holzfaser­
plattenwerke 2021

20.3 Herstellung von Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen undAusbauelementen
aus Holz ' 202 x

20.30 Herstellung von Konstruktionsteilen , Fertigbauteilen undAusbauelementen
aus Holz 2022

20.4 Herstellung von Verpackungsmitteln und Lagerbehältern aus Holz 202 x

Il 20.40 Herstellung von Verpackungsmitteln und Lagerbehältern aus Holz 2023
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20.5 Herstellung von Holzwaren a. n. g. , Herstellung von Kork-, Flecht- und
Korbwaren 202 x

20.51

20.52
Herstellung von Holzwaren a. n. g.
Herstellung von Kork-, Flecht- und Korbwaren

UNTERABSCHNITT DE PAPIER-, VERLAGS- UND
DRUCKGEWERBE

2029 x

. 2029 x

21 I PAPIERGEWERBE

21.1 Herstellung von Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton und Pappe 210 x

I 21.11

21.12
Herstellung von Holzstoff und Zellstoff
Herstellung von Papier, Karton und Pappe

2101 x

2101 x

21.2 Papier-, Karton- und Pappeverarbeitung • 210 x

21.21

21.22

21.23

21.24

21.25

Herstellung von Wellpapier und -pappe, Herstellung von Verpackungsmit­
teln aus Papier, Karton und Pappe
Herstellung von Wäsche-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff und
Papier
Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und
Pappe
Herstellung von Tapeten
Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe

2102

2109 x

2109 x

2109 x

2109 x

22 I VERLAGSGEWERBE , DRUCKGEWERBE, VERVIELFÄLTIGUNG
VON BESPIELTEN TRÄGERN

22.1 I Verlagsgewerbe 221

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

Buchverlag
Zeitungsverlag
Zeitschriftenverlag
Verlag von bespielten Tonträgern
Sonstiges Verlagsgewerbe

2211

2212 x

2212 x

2213

2219

22.2 Druckgewerbe 222

22.21

22.22

22.23

22.24

22.25

Zeitungsdruckerei
Sonstige Druckerei
Druckweiterverarbeitung einschließlich Buchbinderei
Satz und Reproduktion
Sonstiges Druckgewerbe

2221 x

2221 x

2222 x

2222 x

2222 x

22.3 Vervielfältigung von bespielten Trägern 223
\ 22.31

22.32

22.33

• Vervielfältigung von bespielten Tonträgern
Vervielfältigung von bespielten Bildträgern
Vervielfältigung von bespielten Datenträgern

UNTERABSCHNITT DF KOKEREI, MINERALÖLVERARBEI­
TUNG, HERSTELLUNG UND VERAR­
BEITUNG VON SPALT- UND BRUT­
STOFFEN

2230 x

2230 x

2230 x

23 KOKEREI, MINERALÖLVERARBEITUNG, HERSTELLUNG UND
VERARBEITUNG VON SPALT- UND BRUTSTOFFEN

23.1
#

Kokerei 231

23.10 Kokerei 2310
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23.2 Mineralölverarbeitung 232

23.20 MineralölVerarbeitung 2320

23.3 l Herstellung und Verarbeitung von Spalt* und'Brutstoffen 233

23.30 Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen
•

2330

UNTERABSCHNITT DG CHEMISCHE INDUSTRIE

24 CHEMISCHE INDUSTRIE

24.1 Herstellung von chemischen Grundstoffen 241

24.11 Herstellung von Industriegasen 2411 x

.I 24.12 Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten 2411 x

24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien 2411 x

24.14 Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien 2411 x

24.15 Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen 2412

24.16 Herstellung von Kunststoff in Primärformen 2413 x

24.17 Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen 2413 x

24.2 Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmitteln 242 x

24.20 Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmitteln 2421

24.3 Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten 242 x

24.30 Herstellung von Anstrichmitteln , Druckfarben und Kitten 2422

24.4 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 242 x

II 24.41 Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen 2423 x

II 24.42 Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeu­
l.I tischen Erzeugnissen 2423 x

. 24.5 Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln 242 x

II 24.51 Herstellung von Seifen , Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln 2424 x

1 24.52 Herstellung von Duft- und Körperpflegemitteln 2424 x

24.6 Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen 242 x

ll 24.61 Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen 2429 x

\ II 24.62 Herstellung von Leimen und Gelatine 2429 x

II 24.63 Herstellung von etherischen Ölen 2429 x

Il 24.64 Herstellung von fotochemischen Erzeugnissen 2429 x

1 Il 24.65 Herstellung von unbespielten Ton-,* Bild- und Datenträgern 2429 x

|| 24.66 Herstellung von diemischen Erzeugnissen a.n.g. 2429 x

I 24.7 \ Herstellung von Chemiefasern 243

\ 24.70 Herstellung von Chemiefasern 2430

\ li UNTERABSCHNITT DH HERSTELLUNG VON GUMMI- UND

\ KUNSTSTOFFWAREN

25 \ li HERSTELLUNG VON GUMMI- UND KUNSTSTOFFWAREN

25.1 l .! Herstellung von Gummiwaren 251

25.11 Herstellung von Bereifungen 2511 x

\ 25.12 Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen 2511 x

I 25.13 Herstellung von sonstigen Gummiwaren 2519
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25.2 Herstellung von Kunststoffwaren 252

\ 25.21 Herstellung von Platten , Folien , Schläuchen und Profilen aus Kunststoff 2520 x

I 25.22 Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoff 2520 x

\ 25.23 Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoff 2520 x
25.24 Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren 2520 x

UNTERABSCHNITT DI GLASGEWERBE, KERAMIK, VERARBEI­
TUNG VON STEINEN UND ERDEN

26 l || GLASGEWERBE , KERAMIK, VERARBEITUNG VON STEINEN UND
||li ERDEN

26.1 Herstellung und Verarbeitung von Glas 261

26.11 Herstellung von Flachglas (ohne technisches Glas) 2610 x

I II 26.12 Veredlung und Verarbeitung von Flachglas 2610 x

li 26.13 Herstellung von Hohlglas (ohne technisches Glas) 2610 x

li 26.14 Herstellung von Glasfaser 2610 x

\ 26.15 Herstellung, Veredlung undVerarbeitung von sonstigemGlas einschließlich
|| technischem Glas 2610 x

l 26.2 Keramik (ohne Ziegelei und Baukeramik) 269 x

II 26.21 Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen 2691 x

Il 26.22 Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sanitäre Zwecke 2691 x

26.23 Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik 2691 x

26.24 Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke 2691 x

|| 26.25 Herstellung von keramischen Erzeugnissen a.n.g. 2691 x

26.26 Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen 2692

26.3 I .Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen 269 x

• 26.30 Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen 2693 x

26.4 I Ziegelei, Herstellung von Baukeramik und Kacheln 269 x

26.40 Ziegelei , Herstellung von Baukeramik und Kacheln 2693 x

» 26.5 Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips 269 x

26.51 Herstellung von Zement 2694 x

26.52 Herstellung von Kalk 2694 x
• 26.53 Herstellung von gebranntem Gips 2694 x

26.6 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips 269 x

26.61 Herstellung von Bauelementen aus Beton 2695 x
* 26.62 Herstellung von Bauelementen aus Gips 2695 x

26.63 Herstellung von Transportbeton *' 2695 x
26.64 Herstellung von Mörtel 2695 x

I 26.65 Herstellung von Faserzementwaren 2695 x

26.66 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips 2695 x

26.7 Be- und Verarbeitung von Natursteinen a.n.g. 269 x

26.70 Be- und Verarbeitung von Natursteinen a.n.g. 2696

26.8 Herstellung von sonstigen Mineralerzeugnissen 269 x

\ 26.81 Herstellung von Schleifwerkzeugen 2699 x

26.82 Herstellung von Mineralerzeugnissen a.n.g. 2699 x
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UNTERABSCHNITT DJ METALLERZEUGUNG UND
-BEARBEITUNG, HERSTELLUNG
VON METAUERZEUGNISSEN

27

28

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

METALLERZEUGUNG UND -BEARBEITUNG

Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (EGKS)
Erzeugung von Roheisen , Stahl und Ferrolegierungen (EGKS)

Herstellung von Rohren
Herstellung von Rohren aus Gußeisen
Herstellung von Stahlrohren

Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl, Herstellung von Ferro­
legierungen (nicht EGKS)
Herstellung von Blankstahl
Herstellung von Kaltband unter 500 mm Breite
Herstellung von Kaltprofilen
Herstellung von gezogenem Draht
Erste Bearbeitung von Eisen und Stahl a . n . g., Herstellung von Ferrolegie­
rungen (nicht EGKS)

Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen
Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen
Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium
Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei , Zink und Zinn
Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer
Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen

Gießereiindustrie

Eisengießerei
Stahlgießerei
Leichtmetallgießerei
Buntmetallgießerei

STAHL- UND LEICHTMETALLBAU, HERSTELLUNG VON
METALLERZEUGNISSEN

Stahl- und Leichtmetallbau

Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen
Herstellung von Ausbauelementen aus Stahl und Leichtmetall

Kessel- und Behälterbau (ohne Herstellung von Dampfkesseln)
Herstellung von Tanks und Sammelbehältern
Herstellung von Heizkörpern für Zentralheizungen und von Zentral­
heizuagskesseln

Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel)
Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentrallieizungskessel )

Herstellung von Schmiede-, Preß-, Zieh- und. Stanzteilen sowie gewalzten
Ringen; Pulvermetallurgie
Herstellung von Schmiede-, Preß-, Zieh- und Stanzteilen sowie gewalzten
Ringen; Pulvermetallurgie

Oberflächenveredlung, Härtung und Mechanik a. n. g.
Oberflächenveredlung und Härtung
Mechanik a. n . g.

271 x

2710 x

271 x

2710 x

2710 x

271 x

2710 x

2710 x

2710 x

2710 x

2710 x

272

2720 x

2720 x

2720 x

2720 x

2720 x

273

2731 x

2731 x

2732 x

2732 x

281 x

2811 x

2811 x

281 x

2812 x

2812 x

281 x

2813

289 x

2891

289 x

2892 x

2892 x

27.10

27.21

27.22

27.31

27.32

27.33

27.34

27.35

27.41

27.42

27.43

27.44

27.45

27.51

27.52

27.53

27:54

28.11

28.12

28.21

28.22 "

28.30

28.40

28.51

28.52
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28.6 Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlössern und Beschlägen 289 x

ll 28.61 Herstellung von Schneidwaren und Bestecken 2893 x

I.I 28.62 . Herstellung von Werkzeugen 2893 x

28.63 Herstellung von Schlössern und Beschlägen 2893 x

28.7 I Herstellung von sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren 289 x

\ Il 28.71 Herstellung von Stahltrommeln u. ä . Behältern 2899 x

I-I 28.72 Herstellung von Verpackungen aus Aluminium, Eisen- und Stahlblech 2899 x

II 28.73 Herstellung von Drahtwaren 2899 x

l 28.74 Herstellung von Schrauben , Nieten, Ketten und Federn 2899 x

28.75 Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren a. n. g.

UNTERABSCHNITT DK MASCHINENBAU

2899 x

29 | I MASCHINENBAU

29.1 Herstellung von Maschinen fiir die Erzeugung und Nutzung von mecha­
nischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) 291 x

29.11 Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für
Luft- und Straßenfahrzeuge) 2911

ll 29.12 Herstellung von Pumpen und Verdichtern 2912 x

I Il 29.13 Herstellung von Armaturen ■ 2912 x

Il 29.14 Herstellung von Lagern , Getrieben und Antriebselementen 2913

29.2 I Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifische Verwendung 291 x

I Il 29.21 Herstellung von Öfen und Brennern 2914

\ ll 29.22 Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln 2915

Il 29.23 Herstellung von Kälte- und Klimaanlagen fiir gewerbliche Zwecke 2919 x

29.24 Herstellung von Maschinen für unspezifische Verwendung a. n. g. 2919 x

29.3 I Herstellung van land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 292 x

29.31 Herstellung von Ackerschleppern 2921 x

29.32 Herstellung von sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 2921 x

29.4 I Herstellung von Werkzeugmaschinen 292 x

29.40 Herstellung von Werkzeugmaschinen 2922

l 29.5 I Herstellung von sonstigen Maschinen für bestimmte Wirtschaftszweige 292 x

29.51 Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugnung 2923

29.52 Herstellung von Bau- und Bergwerksmaschinen 2924

29.53 Herstellung von Maschinen fiir das Ernährungsgewerbe und die Tabak­
verarbeitung 2925

29.54 Herstellung von Maschinen für das Textil-, Bekleidungs- und Leder­
gewerbe 2926

\ 29.55 Herstellung von Maschinen für das Papiergewerbe 2929 x

29.56 Herstellung von Maschinen für bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g. 2929 x

29.6 I Herstellung von Waffen und Munition 292 X

29.60 Herstellung von Waffen und Munition 2927 .

29.7 I Herstellung von Haushaltsgeräten a. n. g. 293

l 29.71 Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten a. n. g. 2930 x

29.72 Herstellung von nichtelektrischen Haushaltsgeräten a. n. g. 2930 x
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30

UNTERABSCHNITT DL HERSTELLUNG VON
BÜROMASCHINEN,
DATENVERARBEITUNGSGERÄTEN
UND -EINRICHTUNGEN;
ELEKTROTECHNIK, FEINMECHANIK
UND OPTIK

HERSTELLUNG VON BÜROMASCHINEN,
DATENVERARBEITUNGSGERÄTEN UND -EINRICHTUNGEN

Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrich­
tungen

Herstellung von Büromaschinen
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen

HERSTELLUNG VON GERÄTEN DER
ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG, -VERTEILUNG U. A.

30.0
300

3000 x
3000 x

^0.01
30.02

31

31.1 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren
Herstellung von Elektromotoren , Generatoren und Transformatoren

31.2

31.3

31.4

311

3110

312

3120

313

3130

314

3140

315

3150

319

3190 x

3190 x

31.10

31.20

31.30

31.40

31.50

31.61

31.62

Herstellung von Elektrizitätsverteilungs-und -schaltcinrichtungen
Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen

Herstellung von isolierten Elektrokabeln, -leitungen und -drahten
Herstellung von isolierten Elektrokabeln, -leitungen und -drähten

Herstellung von Akkumulatoren und Batterien
Herstellung von Akkumulatoren und Batterien

Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten
Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten

Elektrotechnik a. n. g.

Herstellung von elektrischen Ausrüstungen für Maschinen und Fahrzeuge
a . n . g.

Sonstige Elektrotechnik a. n . g.

31.5

31.6

32

32.1

32.10

32.2

NACHRICHTENTECHNIK, HERSTELLUNG VON RUNDFUNK­
UND FERNSEHGERÄTEN UND ELEKTRONISCHEN BAUELEMEN­
TEN

Herstellung von elektronischen Bauelementen

Herstellung von elektronischen Bauelementen

Herstellung von nachrichtentechnischen Geräten und Einrichtungen

Herstellung von nachrichtentechnischen Geräten und Einrichtungen

Herstellung von Rundfunkgeräten, Fernsehgeräten und phonotechnischen
Geräten

Herstellung von Rundfunkgeräten, Fernsehgeräten und phonotechnischen
Geräten

32.20

321

3210

322

3220

323

3230

32.3

32.30

33

33.1

HERSTELLUNG VON MEDIZIN-, MESS-, STEUER- UND
REGELUNGSTECHNIK; OPTIK

Herstellung von medizinischen Geräten und orthopädischen Vorrichtun­
gen

Herstellung von medizinischen Geräten und orthopädischen Vorrichtun­
gen

33.10

331 x

3311
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33.2

33.20

33.3

Bezeichnung

Herstellung von Meß-, Kontroll-, Navigatkras- und sonstigen Instrumenten
und Vorrichtungen (ohne industrielle Prozeßsteuerungsanlagen)
Herstellung von Meß-, Kontroll-, Navigations- und sonstigen Instrumenten
und Vorrichtungen (ohne industrielle Prozeßsteuerungsanlagen)

Herstellung von industriellen Prozeßsteuerungsanlagen
Herstellung von industriellen Prozeßsteuerungsanlagen

Herstellung von optischen und fotographischen Geräten

Herstellung von optischen und fotographischen Geräten

Herstellung von Uhren
Herstellung von Uhren

33.30

331 x

3312

331 x

3313

332

3320

333

3330

33.4

33.40

33.5

33.50

34

34.1

34.10

34.2

34.20

341

3410

342

3420

343

3430

34.3

34.30

35

UNTERABSCHNITT DM FAHRZEUGBAU

HERSTELLUNG VON KRAFTWAGEN UND
KRAFTWAGENTEILEN

Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren

Herstellung von Karosserien,Aufbauten und Anhängern
Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern

Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen und Kraftwagen­
motoren

Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen und Kraftwagen­
motoren

SONSTIGER FAHRZEUGBAU

Schiffbau

Schiffbau (ohne Boots- und Yachtbau )
Boots- und Yachtbau

Schienenfahrzeugbau
Schienenfahrzeugbau
Luft- und Raumfahrzeugbau
Luft- und Raumfahrzeugbau
Herstellung von Krafträdern, Fahrrädern und Behindertenfahrzeugen
Herstellung von Krafträdern
Herstellung von Fahrrädern
Herstellung von Behindertenfahrzeugen
Fahrzeugbau a. n. g.
Fahrzeugbau a . n. g.

UNTERABSCHNITT DN HERSTELLUNG VON MÖBELN,
SCHMUCK, MUSIKINSTRUMENTEN,
SPORTGERÄTEN, SPIELWAREN UND
SONSTIGEN ERZEUGNISSEN;
RÜCKGEWINNUNG

HERSTELLUNG VON MÖBELN, "SCHMUCK, MUSIKINSTRUMEN­
TEN, SPORTGERÄTEN, SPIELWAREN UND SONSTIGEN ERZEUG­
NISSEN

Herstellung von Möbeln
Herstellung von Sitzmöbeln
Herstellung von Büro- und Ladenmöbeln

35.1

35.2

35.3

35.4

35.5

35.11

35.12

35.20

35.30

35:41
35.42
35.43

35.50

351

3511

3512

352

3520

353

3530

359 x

3591
3592 x
3592 x

359 x

3599

36

36.1 361

3610 x
3610 x

36.11
36.12
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36.13

36.14

36.15

36.2

36.21

36.22

36.3

36.30

3610 x

. 3610 x

3610 x

369 x

3691 x

3691 x

369 x

3692

369 x

3693

369 x

3694

369 x

3699 x
3699 x
3699 x

36.4

36.40

36.5

36.50

36.6

36.61

36.62

36.63

Bezeichnung

Herstellung von Küchenmöbeln
Herstellung von sonstigen Möbeln
Herstellung von Matratzen

Herstellung von Schmuck und ähnlichen Erzeugnissen
Prägen von Münzen und Medaillen
Herstellung von Schmuck , Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Phanta­
sieschmuck)

Herstellung von Musikinstrumenten
Herstellung von Musikinstrumenten

Herstellung von Sportgeräten
Herstellung von Sportgeräten

Herstellung von Spielwaren
Herstellung von Spielwaren

Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
Herstellung von Phantasieschmuck
Herstellung von Besen und Bürsten
Herstellung von Erzeugnissen a. n . g .

ROCKGEWINNUNG

Rückgewinnung von Schrott
Rückgewinnung von Schrott

Rückgewinnung von nichtmetallischen Reststoffen
Rückgewinnung von nichtmetallischen Reststoffen

ABSCHNITT E ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG

ENERGIEVERSORGUNG

Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

Gasversorgung

Gasversorgung

Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung

WASSERVERSORGUNG

Wasserversorgung

Wasserversorgung

37.1

37.10

371

3710

372

3720

37.2

37.20

40.1

40.10

37

40

41

45

40.2

401

4010

402

4020

403

4030

40.20

40.3

40.30

41.0 410

410041.00

ABSCHNITT F BAUGEWERBE

45.1

BAUGEWERBE

Vorbereitende Baustellenarbeiten

Abbruch-, Spreng- und Enttrümmerungsgewerbe, Erdbewegungsarbeiten
Brunnenbau , Tiefbohrung, Aufschließung und Sch^chtbau (ohne Erdöl­
und Erdgasbohrung)

451

4510 x

4510 x

45.11

45.12
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45.2 Hoch- und Tiefbau 452

l \ 45.21 Hochbau , Brücken- und Tunnelbau u. ä . 4520 x

45.22 Dachdeckern und Zimmerei 4520 x

45.23 Straßenbau 4520 x

Il 45.24 Wasserbau 4520 x

I 45.25 Spezialbau und sonstiger Tiefbau 4520 x

I 45.3 II Bauinstallation 453

1 45.31 Elektroinstallation 4530 x

I 45.32 Abdichtung und Dämmung 4530 x

. \l 45.33 Klempnerei , Gas- und Wasserinstallation 4530 x

l 45.34 Sonstige Bauinstallation 4530 x

1 45.4 II Sonstigeis Baugewerbe 454

45.41 Stukkateurgewerbe, Gipserei und Verputzerei 4540 x

45.42 BautiSchlerei 4540 x

Il 45.43 Tapetenkleberei , Fußboden-, Fließen- und Plattenlegerei 4540 x

l 45.44 Maler- und Glasergewerbe 4540 x

45.45 Baugewerbe a. n. g. 4540 x

45.5 I Vermietung von Baumaschinen und -geraten mit Bedienungspersonal 455

45.50 Vermietung von Baumaschinen und -geraten mit Bedienungspersonal 4550

ABSCHNITTG HANDEL, INSTANDHALTUNG UND REPARATUR
VON KRAFTFAHRZEUGEN UND GEBRAUCHS­
GÜTERN

50 I I KRAFTFAHRZEUGHANDEL; INSTANDHALTUNG UND
REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN; TANKSTELLEN

50.1 l Handel mit Kraftwagen 501

l ' 50.10 Handel mit Kraftwagen 5010

50.2 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen 502

l 50.20 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen 5020

50.3 l Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehör 503

l 50.30 Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehör 5030

50.4 I Handel mit Krafträdern, Teilen und Zubehör, Instandhaltung und Repara­
tur von Krafträdern 504

I 50.40 Handel mit Krafträdern, Teilen und Zubehör, Instandhaltung und Repara­
tur von Krafträdern 5040

50.5 l Tankstellen 505

I 50.50 Tankstellen 5050

51 HANDELSVERMITTLUNG UND GROSSHANDEL (OHNE HANDEL
MIT KRAFTFAHRZEUGEN)

51.1 I Handelsvermittlung 511

l 51.11 Handelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden
Tieren , textilen Rohstoffen und von Halbwaren 5110 x

51.12 Handelsvermittlung von Brennstoffen , Erzen , Metallen und technischen
l Chemikalien 5110 x

\ 51.13 Handelsvermittlung von Holz und Baustoffen 5110 x
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51.14

51.15

51.16

51.17

51.18

51.19

51.2

51.21

51.22

51.23

51.24

51.25

51.3

51.31

51.32

51.33

51.34

51.35

51.36

51.37

51.38

51.39

Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und
Luftfahrzeugen
Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstän­
den, Eisen- und Metallwaren
Handelsvermitdung von Textilien , Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln , Getränken und Tabakwaren
Handelsvermitdung von Waren a. n . g.
Handelsvermitdung von Waren verschiedener Art

Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren

Großhandel mit Getreide, Saaten und Futtermitteln
Großhandel mit Blumen und Pflanzen
Großhandel mit lebenden Tieren

Großhandel mit Häuten , Fellen und Leder
Großhandel mit Rohtabak

Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Großhandel mit Fleisch und Fleischwaren

Großhandel mit Milch , Milcherzeugnissen , Eiern, Speiseöl und Nahrungs­
fetten

Großhandel mit Getränken
Großhandel mit Tabakwaren
Großhandel mit Zucker und Süßwaren

Großhandel mit Kaffee , Tee, Kakao und Gewürzen
Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren ohne
ausgeprägten Schwerpunkt
Großhandel mit sonstigen Nahrungsmitteln

Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
Großhandel mit Textilien

Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten , Rundfunk- und Fernseh­
geräten
Großhandel mit feinkeramischen Erzeugnissen, Glaswaren , Lacken ,
Farben , Tapeten und Reinigungsmitteln
Großhandel mit kosmetischen Artikeln und Körperpflegemitteln
Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfs­
mitteln

Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern

Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Schrott und sonstigen
Reststoffen

Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
Großhandel mit Erzen , Eisen , Stahl , NE-Metallen und Halbzeug
Großhandel mit Holz und Baustoffen

Großhandel mit Eisen- und Stahlwaren , Installations- und Heizungs­
bedarf

Großhandel mit chemischen Erzeugnissen
Großhandel mit sonstigen Rohstoffen und Halbwaren
Großhandel mit Schrott und sonstigen Reststoffen

Großhandel mit Maschinen, Aasrüstungen und Zubehör

Großhandel mit Werkzeugmaschinen
Großhandel mit Baumaschinen

Großhandel mit Textil-, Näh- und Strickmaschinen

5110 x

5110 x

5110 x

5110 x

5110 x

5110 x

512 x

5121 x

5121 x

5121 x

5121 x

5121 x

512 x

5122 x

5122 x

5122 x

5122 x

5122 x

5122 x

5122 x

5122 x

5122 x

513

5131 x

5131 x

5139 x

5139 x

5139 x

5139 x

5139 x

514

5141

5142
5143 x

5143 x

5149 x
5149 x

5149 x

515

5150 x

5150 x

5150 x

51.4

51.41

51.42

51.43

51.44

51.45

51.46

51.47

51.5

51.51

51.52

51.53

51.54

51.55

51.56

51.57

51.6

51.61

51.62

51.63
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Großhandel mit Büromaschinen und -einrichtungen
Großhandel mit sonstigen Maschinen , Ausrüstungen und Zubehör (ohne
landwirtschaftliche Maschinen )
Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten

51.64

51.65

51.66

51.70

5150 x

5150 x

5150 x

519

5190

51.7 Sonstiger Großhandel
Sonstiger Großhandel

52

52.1

52.11

52.12

52.2

52.21

52.22

52.23

52.24

52.25

52.26

52.27

52.3

EINZEIHANDEL (OHNE HANDEL MIT KRAFTFAHRZEUGEN
UND TANKSTELLEN); REPARATUR VON GEBRAUCHSGÜTER.N

Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Ladenräumen)

Einzelhandel mitWaren verschiedener Art , HauptrichtungNahrungsmittel ,
Getränke und Tabakwaren

Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art

Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (in
Ladenräumen)

Einzelhandel mit Obst , Gemüse und Kartoffeln
Einzelhandel mit Heisch und Fleischwaren

Einzelhandel mit Fisch und Fischereierzeugnissen
Einzelhandel mit Backwaren und Süßwaren
Einzelhandel mit Getränken

Einzelhandel mit Tabakwaren

Sonstiger Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln

Apotheken, Facheinzelhandel mit medizinischen, orthopädischen und
kosmetischen Artikeln (in Ladenräumen)

Apotheken
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln
Einzelhandel mit kosmetischen Artikeln und Reinigungsmitteln

Sonstiger Facheinzelhandel (in Ladenräumen)
Einzelhandel mit Textilien

Einzelhandel mit Bekleidung
Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren
Einzelhandel mit Möbeln und Leuchten

Einzelhandel mit Haushalts-, Rundfunk- und Fernsehgeräten
Einzelhandel mit Metallwaren , Farben, Glaswaren und Heimwerker­
bedarf

Einzelhandel mit Büchern , Zeitschriften , Zeitungen , Schreibwaren und
Bürobedarf

Facheinzelhandel, a . n . g. (in Ladenräumen)

Einzelhandel mit Gebrauchtwaren (in Ladenräumen)

Einzelhandel mit Gebrauchtwaren (in Ladenräumen)

52.31

52.32

52.33

52.4

521

5211

5219

522

5220 x

5220 x

5220 x

5220 x

5220 x

5220 x

5220 x

523 x

5231 x

5231 x

5231 x

523 x

5232 x

5232 x

5232 x

5233 x

5233 x

5234

5239 x

5239 x

524

5240

525

5251

5252

5259

526

5260 x

5260 x

5260 x

5260 x

52.41

52.42

52.43

52.44

52.45

52.46

52.47

52.48

52.50

52.5

/

52.6

52.61

52.62

52.63

Einzelhandel (nicht in Ladenräumen)

Versandhandel

Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten

Sonstiger Einzelhandel (nicht in Ladenräumen)

Reparatur von Gebrauchsgütern
Reparatur von Schuhen und Lederwaren
Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten
Reparatur von Uhren und Schmuck
Reparatur von sonstigen Gebrauchsgütern

52.7

52.71

52.72

52.73

52.74
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ABSCHNITT H GASTGEWERBE

55 GASTGEWERBE

55.1

55.11

55.12

Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Hotels garnis
Hotels , Gasthöfe und Pensionen
Hotels garnis

551 x

5510 x

5510 x

i

55.2

55.21

55.22

55.23

Sonstiges Beherbergungsgewerbe
Jugendherbergen und Hütten
Campingplätze
Beherbergungsgewerbe a. n. g.

551 x

5510 x

5510 x

5510 x

55.3

55.30

Restaurants

Restaurants

552 x

5520 x

55.4

55.40

Sonstiges Gaststättengewerbe
Sonstiges Gaststättengewerbe

552 x

5520 x

. 55.5

. 55.51
55.52

Kantinen und Caterer

Kantinen

Caterer

ABSCHNITT I VERKEHR UND
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

552 x

5520 x

5520 x

60 LANDVERKEHR; TRANSPORT IN ROHRFERNLEITUNGEN

60.1

60.10

Eisenbahnen

Eisenbahnen

601

6010

-

60.2

60.21

60.22

60.23

60.24

60.25

Sonstiger Landverkehr
Personenbeförderung im Linienverkehr zu Land
Betrieb von Taxis und Mietwagen mit Fahrern
Sonstige Personenbeförderung im Straßenverkehr
Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr
Güterbeförderung im Straßenverkehr

602

6021

6022 x

6022 x

6022 x

6023

60.3

60.30

Transport in Rohrfernleitungen
Transport in Rohrfernleitungen

603

' 6030

61 SCHIFFAHRT

61.1

61.11

61.12

See- und Küstenschiffahrt

Seeschiffahrt

Küstenschiffahrt

611

6110 x

6110 x

61.2

61.20

Binnenschiffahrt

Binnenschiffahrt

612

6120

62 LUFTFAHRT

62.1

62.10

Linienflugverkehr

Linienflugverkehr

621

6210
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62.2

62.20

Gclcgenheitsflugvcrkehr
Gelegenheitsluftverkehr

622 x

6220 x

62.3

62.30

Raumtransport

Raumtransport

622 x

6220 x

63 I I HILFS- UND NEBENTÄTIGKEITEN FÜR DEN VERKEHR;
VERKEHRSVERMITTLUNG

s

63.1

63.11

63.12

Frachtumschlag und Lagerei

Frachtumschlag
Lagerei

630 x

6301

6302

63.2

63.21

63.22

63.23

Sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr

Sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Landverkehr
Sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für die Schiffahrt
Sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für die Luftfahrt

630 x

6303 x

6303 x

6303 x

63.3

63.30

Reisebüros und Reiseveranstalter

Reisebüros und Reiseveranstalter

630 x

6304

63.4

63.40

Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung
Spedition , sonstige Verkehrsvermittlung

630 x

6309

64 I I NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

64.1

64.11

64.12

Postdienste und private Kurierdienste
Postdienste

Private Kurierdienste

641

6411

6412

64.2

64.20

Cernmeldedienste

Fernmeldedienste

ABSCHNITT J KREDIT- UND VERSICHERUNGSGEWERBE

642

6420

65 I I KREDITGEWERBE

-

65.1

65.11

65.12

Zentral- und Universalbanken

Zentralbanken

Universalbanken

651

6511

6519

65.2

65.21

65.22

65.23

Sonstige Finanzierungsinstitutionen

Institutionen für Finanzierungsleasing
Spezialbanken
Finanzierungsinstitutionen a. n. g.

659

6591

6592

6599

66 l VERSICHERUNGSGEWERBE

66.0

66.01

66.02

66.03

Versicherungsgewerbe

Lebensversicherung
Pensions- und Sterbekassen

Sonstiges Versicherungsgewerbe

660

' 6601

6602

6603
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67

\

MIT DEM KREDIT- UND VERSICHERUNGSGEWERBE
VERBUNDENE TÄTIGKEITEN

67.1

67.11

67.12
67.13

Mit dem Kreditgewerbe verbundene Tätigkeiten
Effektenbörsen

Effektenvermittlung
Sonstige mit dem Kreditgewerbe verbundene Tätigkeiten

671

6711
6712

6719

\ 67.2

67.20

Mit dem Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten
Mit dem Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten

ABSCHNITT K GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN,
VERMIETUNG BEWEGLICHER SACHEN,
ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR
UNTERNEHMEN

672

6720

70 I GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN

70.1

70.11

70.12

Erschließung, Kaufund Verkaufvon eigenenGrundstücken, Gebäuden und
Wohnungen
Erschließung von eigenen Grundstücken
Kauf und Verkauf von Grundstöcken , Gebäuden und Wohnungen auf
eigene Rechnung

701 x

7010 x

7010 x

70.2

70.20

Vermietung und Verpachtung von eigenen Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen
Vermietung und Verpachtung von eigenen Grundstücken , Gebäuden und
Wohnungen

701 x

7010 x

' 70.3

70.31

70.32

Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnun­
gen

Vepnitdung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen

702

7020 x

7020 x

71 VERMIETUNG BEWEGLICHER SACHEN
(OHNE BEDIENUNGSPERSONAL)

71.1

71.10

Vermietung von Kraftwagen an Selbstfahrer
Vermietung von Kraftwagen ah Selbstfahrer

711 x

7111 x

71.2

71.21

71.22

71.23

Vermietung von sonstigen Transporteinrkhtungen
Vermietung von Landfahrzeugen und Einrichtungen (ohne Kraftwagen )
Vermietung von Wasserfahrzeugen und Einrichtungen
Vermietung von Luftfahrzeugen und Einrichtungen

711 x

7111 x

7112

7113

71.3

X

71.31

71.32

71.33

71.34

Vermietung von Maschinen und Geräten

Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
Vermietung von Baumaschinen und -geraten
Vermietung von Büromaschinen , Datenverarbeitungsgeräten und -einrich­
tungen

Vermietung von sonstigen Maschinen und Geräten

712

7121

7122

7123

7129

71.4

71.40

Vermietung von Gebrauchsgütern a. n. g.

Vermietung von Gebrauchsgütern a. n. g.

713

7130

72 DATENVERARBEITUNG UND DATENBANKEN

72.1

72.10

Hardwareberatung

Hardwareberatung

721

7210
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72.2 Softwarehäuser 722

72.20 Softwarehäuser 7220

72.3 Datenverarbeitungsdienste 723

72.30 Datenverarbeitungsdienste 7230

72.4 Datenbanken 724

li 72.40 Datenbanken 7240

72.5 I Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräten und -einrichtungen 725

72.50 Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen , Datenverarbeitungs­
geräten und -einrichtungen 7250

72.6 II Sonstige mit der Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten 729

72.60 Sonstige mit der Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten 7290

73 I FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

s

73.1 I Forschung und Entwicklung im Bereich der Natur-, Ingenieur- und
Agrarwissenschaften sowie der Medizin 731

73.10 Forschung und Entwicklung im Bereich der Natur-, Ingenieur- und
Agrarwissenschaften sowie der Medizin 7310

73.2 I Forschung und Entwicklung im Bereich der Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften sowie der Sprach-, Kultur und Kunstwissenschaften 732

73.20 Forschung und Entwicklung im Bereich der Rechts-, Wirtschafts- und
SozialWissenschaften sowie der Sprach-, Kultur und Kunstwissenschaften 7320

74 I ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNTERNEHMEN

74.1 I Rechts-, Steuer- und. Unternehmensberatung; Markt- und Meinungsfor­
schung; Beteiligungsgesellschaften 741

\ 74.11 Rechtsberatung 7411

.
74.12 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 7412

\ 74.13 Markt- und Meinungsforschung 7413

l 74.14 Unternehmensberatung 7414 x

\ 74.15 - Beteiligungsgesellschaften (ohne Kapitalanlagegesellschaften) 7414 x

74.2 l Architektur- und Ingenieurbüros 742 x

74.20 Architektur- und Ingenieurbüros 7421

\ 74.3 Technische, physikalische und chemische Untersuchung 742 x

74.30 Technische, physikalische und chemische Untersuchung 7422

74.4 Werbung 743

74.40 Werbung 7430

74.5 Gewerbsmäßige Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 749 x

\ 74.50 ( Gewerbsmäßige Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 7491

74.6 Auskunfts- und Schutzdienste 749 x

74.60 Auskunfts- und Schutzdienste 7492

74.7 I Gebäudereinigung 749 x

- 74.70 Gebäudereinigung 7493
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^ . 74.8

74.81

74.82

74.83

74.84

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Unternehmen
Fotografisches Gewerbe

- Abfüll- und Verpackungsgewerbe
Schreib- und Übersetzungsbüros
Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen a. n. g.

ABSCHNITT L ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG,
SOZIALVERSICHERUNG

749 x

7494

7495

7499 x

7499 x

75 ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG,
SOZIALVERSICHERUNG

75.1

75.11

75.12

75.13

75.14

öffentliche Verwaltung
Allgemeine öffentliche Verwaltung
öffentliche Verwaltung auf den Gebieten des Gesundheitswesens , der
Erziehung, der Kultur und des Sozialwesens
Wirtschaftsförderung, -Ordnung und -aufsieht
Sonstige mit der öffentlichen Verwaltung verbundene Tätigkeiten

751

7511

7512

7513

7514

75.2

75.21

75.22

75.23

75.24

75.25

Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtsschutz, öffentliche
Sicherheit und Ordnung
Auswärtige Angelegenheiten
Verteidigung
Rechtsschutz

öffentliche Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

752

7521 .
7522

7523 x

7523 x

7523 x

75.3

75.30

Sozialversicherung
Sozialversicherung

ABSCHNITT M ERZIEHUNG UND UNTERRICHT

753

7530

80 ERZIEHUNG UND UNTERRICHT I
80.1

* 80.10
Kindeigärten, Vor- und Grundschulen
Kindergärten, Vor- und Grundschulen

801

8010

80.2

80.21

80.2Z

Weiterführende Schulen

Allgemeinbildende weiterführende Schulen
Berufsbildende weiterführende Schulen

802

8021

8022

80.3

80.30

Hochschulen

Hochschulen

803

8030

80.4

80.41

80.42

Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
Fahrschulen

Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht a. n. g.

ABSCHNITT N GESUNDHEITS-, VETERINÄR- UND
SOZIALWESEN

809

8090 x

8090 x

85 GESUNDHEITS-, VETERINÄR- UND SOZIALWESEN ll
85.1

85.11

85.12

Gesundheitswesen

Krankenhäuser

Arztpraxen (ohne Zahnarztpraxen)

851

8511

8512 x
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85.13 Zahnarztpraxen 8512 x

\ 85.14 Sonstiges Gesundheitswesen 8519

85.2 Veterinärwesen 852

85.20 Veterinärwesen 8520

85.3 \ Sozialwesen 853 '

I ,
85.31 Heime (ohne Fremden-, Erholungs- und Ferienheime) 8531

85.32 Sozialfürsorge a. n. g. 8532

•
ABSCHNITT O ERBRINGUNG VON SONSTIGEN

ÖFFENTLICHEN UND PERSÖNLICHEN
DIENSTLEISTUNGEN

90 ABWASSER- UNDABFALLBESEITIGUNG UND SONSTIGE ENTSOR­
GUNG

90.0 Abwasser- und Abfallbeseirigung und sonstige Entsorgung , 900

90.00 Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung 9000

91 ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK

l Il|| (OHNE SOZIALWESEN UND SPORT)

91.1 II Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen 911

91.11 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände 9111

91.12 Berufsorganisationen 9112

91.2 Gewerkschaften 912

|| 91.20 Gewerkschaften 9120

91.3 II Sonstige Organisationen ohne Erwerbszweck (ohne Sozialwesen und \
II Sport) 919

91.31 Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen • 9191

91.32 Politische Parteien 9192

l 91.33 Organisationen ohne Erwerbszweck a. n. g. 9199

92 KULTUR, SPORT UND UNTERHALTUNG

92.1 Film- und Videofilmherstelltuig, -verleih und -vertrieb, Filmtheater 921 x

92.11 Film- und Videofilmherstellung 9211 x

Il 92.12 Film- und Videofilmverleih und -vertrieb 9211 x

|| 92.13 Filmtheater 9212

92.2 II Hörfunk- und Fernsehanstalten, Herstellung von Hörfunk- und Fernseh
Il programmen 921 x

92.20 Hörfunk- und Fernsehanstalten , Herstellung von Hörfunk- und Fernseh­
II programmen 9213

92.3 || Erbringung von sonstigen kulturellen Leistungen 921 x

92.31 Künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten und Darbietungen 9214 x

92.32 Betrieb und technische Hilfsdienste für kulturelle Leistungen 9214 x

92.33 Schaustellergewerbe und Vergnügungsparks , 9219 x

92.34 Erbringung von kulturellen Leistungen a. n. g. 9219 x

92.4 Korrespondenz- und Nachrichtenbüros 922

I 92.40 Korrespondenz- und Nachrichtenbüros 9220

92.5 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten 923

I 92.51 Bibliotheken und Archive 9231

92.52 Museen und Debkmalschutz 9232

92.53 Botanische und zoologische Gärten und Naturparks 9233
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92.6

92.61

92.62

Sport
Betrieb von Sportanlagen
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports

924 x

9241 x

9?41 x

92.7

92.71

92.72

Sonstige Unterhaltung

Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
Unterhaltung a. n. g.

924 x

9249 x

9249 x

93 ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN

93.0

93.01

93.02

93.03

93.04

93.05

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
Wäscherei , chemische Reinigung und Färberei
Friseurgewerbe und Kosmetiksalons
Bestattungswesen
Bäder, Saunas , Solarien u. ä .
Erbringung von Dienstleistungen a. n. g.

ABSCHNITT P PRIVATE HAUSHALTE

930

9301

9302

9303

9309 x

9309 X

95 I PRIVATE HAUSHALTE

95.0

95.00

Private Haushalte

Private Haushalte

ABSCHNITT Q EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND
KÖRPERSCHAFTEN

950

9500

*

99 I EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN

99.0

99.00

Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

990

9900


